
Grosser Gemeinderat Muri bei Bern 
Sitzung vom 24. März 2020 Geschäft Nr. 4 
_____________________________ _____________ 
 
 
 

Motion 1 betreffend 
"Klima und Biodiversität: Solarenergie-Verbund" 
 
 
 
1 TEXT 
 

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Machbarkeit eines Solarenergie-Ver-
bunds auf Gemeindegebiet zu prüfen und dem GGR mindestens einen 
konkreten Ausgestaltungsvorschlag, eventuell auch Varianten, zur Abstim-
mung zu unterbreiten. 
 
Mit der Industrialisierung seit rund 150 Jahren wurden Kohlemoleküle in 
Form fossiler Energieträger aus der Erde geholt und durch Verbrennung in 
grosser Menge in die Erdatmosphäre entlassen. Das Resultat: ein noch nie 
dagewesener CO2 Anstieg mit potenziell dramatischen Folgen für unseren 
Wasserhaushalt und das Klima. 
 
Eine bekannte Gegenmassnahme besteht darin, den Energieverbrauch zu 
minimieren und die fossilen Energieträger mit Elektrizität zu ersetzen. Da-
bei muss es sich aber zwingend um nachhaltig produzierten Strom han-
deln, sonst wird nur das Problem verschoben, statt behoben. 
 
Die Machbarkeitsstudie soll aufzeigen, in welcher Ausgestaltung ein Solar-
energie-Verbund im Muri-Gümligen möglich ist. Dabei kann auf die bereits 
gemachten Erfahrungen anderswo zurückgegriffen werden: 
● Münsingen (Infrawerke) 
● Zollikofen (Solarstrombörse) 
● Wohlen (Genossenschaft Solarkraftwerk Wohlen SOKW) 
● Region zwischen Bern und Solothurn (Elektra Jegenstorf) 
● Worblental (OptimaSolar Worblental) 
● Stadt Bern (Sunraising.ch) 

Neu: Sitzung vom 23. Juni 2020 Geschäft Nr. 5
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Das Ziel des Solarenergie-Verbunds: Das Sonnenenergie-Potential der Ge-
meinde auf möglichst nachhaltige Weise realisieren und die gewonnene 
Energie in erster Linie in der Gemeinde nutzen. 
 
Als Teil der Machbarkeitsstudie sind insbesondere folgende Fragen zu un-
tersuchen: 
 
● Regulatorische Rahmenbedingungen: Die Schweiz hat hinsichtlich er-
neuerbaren Energien grossen Nachholbedarf – mit der Energiestrategie 
2050 soll die Stromproduktion aus Sonne, Wasserkraft, Geothermie und 
Biomasse massgeblich gesteigert werden. Der Bund will mit finanziellen 
Anreizen den Anteil an Solarenergie erhöhen. Neben dem Bund zahlen 
auch viele Kantone Förderbeiträge für die Solarenergieproduktion aus. 
Der Entwurf des neuen Stromversorgungsgesetzes (Strom-VG) hat die 
Vernehmlassungsphase abgeschlossen. Zurzeit bereitet das Bundesamt 
für Energie die Botschaft für das Parlament vor. Kern des neuen Strom-VG 
ist die Marktöffnung “Stufe 2”, so dass auch Kunden mit einem Verbrauch 
von unter 100’000 kWh pro Jahr neu die Wahl des Stromanbieters haben. 
Dabei sprechen wir nur von der Liberalisierung bei der Energielieferung. 
Die Netze, welche die Energie transportieren, werden auch mit dem neuen 
Strom-VG reguliert bleiben. Damit wird der Netzanbieter in der Gemeinde 
nach wie vor die BKW sein. Die Stromkosten der Kleinverbraucher sind wie 
folgt zusammengesetzt: rund 40% Energiekosten, rund 45% Netzkosten 
(BKW-Netz und Swissgrid) und rund 15% für gesetzliche Förderabgaben 
und Abgaben an die Gemeinden. 
Ebenfalls zu berücksichtigen sind die regulatorischen Vorgaben beim Kli-
maschutz, mit dem Entwurf eines CO2-Gesetzes, welches zur Zeit in den 
Räten in Beratung ist. 
 
● Produktionspotential: Die Gemeinde verfügt bereits über ein Solarener-
gieKataster, sprich, die geeigneten Dachflächen sind bereits identifiziert. 
Auf dieser Basis lässt sich das Produktionspotential wohl relativ einfach be-
ziffern. Einige grössere Dachflächen befinden sich zudem im Eigentum der 
Gemeinde. 
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In jüngerer Zeit werden auch Hausfassaden und Fensterflächen mit Photo-
voltaik-Zellen versetzt - dies erweitert das Produktionspotential. Mit welcher 
Strategie können Dachflächenbesitzer dazu animiert werden, ihre Dächer 
für die Solarenergieproduktion zur Verfügung zu stellen? 
 
● Marktpotenzial: Am Markt bereits aktive Unternehmen wie “Strom von 
hier” zeigen, dass KundInnen vermehrt am Erwerb von lokalem, nachhaltig 
produziertem Strom interessiert sind. Der Elektrizitätsbedarf in der Ge-
meinde beträgt gemäss dem Richtplan Energie insgesamt etwa 92 GWh/a 
(Wohnen und Wirtschaft, ohne Mobilität). Daraus ergeben sich 
folgende Fragen: In welchem Verhältnis steht die mögliche Produktion zur 
Nachfrage? Welcher Prozentsatz des Energieverbrauchs liesse sich durch 
lokal gewonnene Sonnenenergie abdecken und welchen Kundenanteil 
kann sich ein Solarenergie-Verbund sichern? Welche genauen Angebote 
wünschen Kunden, geht es “nur” um Strom, oder auch um weitere Dienst-
leistungen, etwa die Optimierung des Eigenverbrauchs (Wärme, 
Elektromobilität)? Wie und zu welchen Konditionen kann überschüssiger 
Strom verkauft werden? Wie kann er direkt an Abnehmer in der Gemeinde 
verkauft werden? 
 
● Finanzierungsmodell: Der Solarstrom-Verbund muss selbsttragend 
sein. Die Produktionskosten müssen zu einem marktfähigen Verkaufspreis 
führen und es müssen genügend Kunden gewonnen werden. 
Private Gelder, welche in die Erstellung neuer Photovoltaik-Anlagen in-
vestiert werden, müssen eine angemessene Rendite ergeben, damit diese 
Art der Investition im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten - unter 
Einbezug der hohen Sicherheit - attraktiv ist. Zu berücksichtigen sind auch 
öffentliche Fördergelder oder eventuell vergünstigte Kredite für Photo-
voltaik-Anlagen oder Vorleistungen der Gemeinde. Eine weitere Einnahme-
quelle könnte der Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten sein. 
 
● Technisch optimale Lösungen: Die Herstellung der Photovoltaik-Zellen 
und der Speicherbatterien benötigt “seltene Erden” und ist energieaufwän-
dig - dies schmälert ihren ökologischen Wert. Dabei schneiden chinesische 
Produkte im Schnitt in der CO2-Bilanz wesentlich schlechter ab, da Energie 
aus fossilen Brennstoffen eingesetzt wird. Auf der Speicherseite sind etwa 
die handelsüblichen Lithium-Ionen Batterien nicht sehr nachhaltig, ökolo-
gisch besser sind die weniger gebräuchlichen Salzwasserbatterien (siehe 
zB www.bluesky-energy.eu/die-salzwasser-batterie/). Weltweit wird intensiv 
an Effizienzsteigerungen (vor allem in den Bereichen Moduleffizienz, 
Materialverbrauch, Lebensdauer) und besseren Technologien geforscht, 
z.B. Batterien mit Aerogel oder Biochar sowie Wasserstoff Brennzellen. Ge-
ben wir uns die Möglichkeit, mit dem Muri-Gümliger Sonnenenergie-Ver-
bund die jeweils besten Lösungen zu nutzen und einen technischen Quan-
tensprung hin zu (noch) mehr Nachhaltigkeit zu machen?  
 
● Organisationsform / Partner: Soll die Organisation via öffentlich-rechtli-
che Anstalt erfolgen - in dem Fall würde sich die gbm als Trägerorgani-
sation anbieten - oder ist eine Leistungsvertrag mit einem Privatunterneh-
men oder einer genossenschaftlichen Struktur das Richtige? In welchem 
Prozess wird ein allfälliger Leistungsvertrag vergeben und mit welchen Auf-
lagen? Wie sieht die Rolle der Gemeinde aus? 
Mit welchen Partnern kann sich der Verbund relevantes Fachwissen si-
chern und Synergien nutzen? Drängt sich eine Zusammenarbeit mit einem 
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bestehenden Solarenergieproduzenten und damit ein grösserer Aktions-
radius als das Gemeindegebiet auf? Welches Potenzial bietet die in unse-
rem Versorgungsgebiet neu mögliche Eigenverbrauchsgemeinschaft? 
 
● Einbezug lokaler Unternehmen: In Bezug auf Nachhaltigkeit und einen 
möglichst kleinen CO2-Ausstoss empfiehlt es sich, Transportwege zu mini-
mieren. Inwiefern kann der Solarenergie-Verbund auf lokal ansässige Un-
ternehmen zurückgreifen, als Dienstleister oder Partner? Der lokale Fokus 
wäre zudem eine Chance, um via Tätigkeit des Solarenergie-Verbunds lo-
kale Wertschöpfung und Innovation zu fördern. 
 
● Zusätzliche öffentliche Anreize auf Stufe Gemeinde: Inwiefern macht 
es Sinn, seitens Gemeinde mit zusätzlichen finanziellen Anreizen zu arbei-
ten, um beispielsweise eine teurere, aber nachhaltigere Technologie zum 
Einsatz zu bringen oder Produkte, die zu ästhetisch hochwertigen Resulta-
ten für das Ortsbild führen (z.B. photovoltaische Ziegel statt Solarpanels)? 
Oder aber um bereits ausgeschöpfte Fördergelder auf Stufe Bund / Kanton 
zu ergänzen (kommunales Förderprogramm)? 
Ebenso könnte es interessant sein, allfällige zusätzliche Angebote (siehe 
unten) des Solarenergie-Verbunds mit öffentlichen Geldern zu unterstützen 
und insbesondere auf Kommunikationsebene intensiv zusammenzuarbei-
ten. 
 
● Zusätzliche Angebote: Hauptzweck des Solarenergie-Verbunds ist die 
Produktion und Vermarktung von möglichst ökologisch hergestelltem loka-
lem Strom. Angesichts der nicht nur finanziellen Zielsetzungen des Ver-
bunds wäre es sinnvoll, zusätzliche Angebote zu prüfen: Soll der Aufbau 
des Solarenergie-Verbunds von einer kostenlosen Energieberatung 
für Einwohner und Gewerbe begleitet werden, um den Energieverbrauch 
generell zu senken? Sollen gleichzeitig Informationen zu bzw. der Verkauf 
von besonders energieeffizienten technischen Geräte/Lösungen angeboten 
werden? Soll eine breite Kommunikationsstrategie zum Stromverbrauch in 
der Gemeinde (mit Benchmarking zum Stromverbrauch, neuen Anreizmo-
dellen zum Stromsparen etc.) initiiert werden? 
 
● Return on Investment / Social Enterprise: Der Solarenergie-Verbund 
verfolgt finanzielle sowie indirekte/ideelle Renditen und ist somit ein typi-
sches “Social Enterprise” (soziales Unternehmen). Zu den indirek-
ten/ideellen Renditen zählen etwa die Reduktion des CO2-Ausstosses bzw. 
der nachhaltige Umgang mit Ressourcen und die Steigerung der lokalen 
Wertschöpfung. Zu berücksichtigen ist die ganze Wertschöpfungskette, in-
klusive Herstellung und Entsorgung der Solar- und Speichermodule. 
Es ist wichtig, dass für alle Kategorien von Resultaten (ökonomische, öko-
logische, soziale etc.) klare Budgetvorgaben formuliert werden und die Ziel-
erreichung konsequent gemessen wird. Sprich, für die indirekte/ideelle 
Rendite sind geeignete Messgrössen zu definieren und zu erheben. 
 
● Strategische Einbettung: Welchen Beitrag leistet der Solarenergie-Ver-
bund zur strategischen Planung der Gemeinde, z.B. Energiestadt-Label 
und Richtplan Energie? Inwiefern sind auf Seiten Gemeinde begleitende 
Massnahmen zum Solarenergie-Verbund nötig? Wir denken unter anderem 
an eine Anpassung der Energiebestimmungen im Baureglement, eine ver-
stärkte Öffentlichkeitsarbeit im Energiebereich (evtl. zusammen mit 
oder umgesetzt durch den Verbund), eine Energiekommission oder eine/n 
Energiebeauftragte/n, eine Überprüfung der öffentlichen Strassenbeleuch-
tung bzw. der öffentlichen Beleuchtung generell, eine Energiebuchhaltung 
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sowie fortschrittliche Gebäudestandards für gemeindeeigene Liegenschaf-
ten. 
 

 Muri-Gümligen, 19.11.2019 G. Siegenthaler Muinde 
 

P. Messer, R. Racine, G. Brenni, L. Lehni, B. Schmid, L. Held, P. Rösli, 
J. Brunner, W. Thut, L. Hennache, H. Beck, K. Jordi, R. Buff, 
Ch. Grubwinkler, M. Gubler, B. Häuselmann, A.-C. Slongo-Millioud, 
E. Schmid, B. Schmitter, C. Klopfstein, H. Beck, D. Arn, B. Legler, A. Corti, 
L. Bircher, A. Kohler (27) 

 
 
 
2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS 

 
Die Realisierung eines Solarenergie-Verbunds auf Gemeindegebiet wird 
zurzeit überprüft. Der Gemeindepräsident und die zuständige Ressortvor-
steherin haben in dieser Sache bereits mehrere Sitzungen in enger Zusam-
menarbeit mit den Gemeindebetrieben Muri (gbm) abgehalten. Der Ge-
meinderat steht damit dem Grundanliegen der vorliegenden Motion offen 
gegenüber.  
 
Allerdings ist es aus der Sicht des Gemeinderates nicht zielführend, diese 
laufende Prüfung mit der zwingenden Vorgabe zu verknüpfen, dem Gros-
sen Gemeinderat mindestens einen konkreten Ausgestaltungsvorschlag 
oder Varianten zu unterbreiten.  
 
Der Gemeinderat kann erst in Kenntnis der Ergebnisse der laufenden Ar-
beiten, namentlich nach einer Prüfung der technischen und finanziellen 
Rahmenbedingungen, entscheiden, ob die Umsetzung eines oder mehrerer 
Solarenergie-Verbünden sinnvoll ist und wo diese realisiert werden sollen. 
 
Gemäss Art. 29 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates sind 
Motionen selbständige Anträge, die den Gemeinderat verpflichten wollen, 
eine Vorlage oder einen Antrag zu unterbreiten oder bestimmte Massnah-
men zu treffen. 
Postulate dagegen sind selbständige Anträge, die den Gemeinderat beauf-
tragen wollen, bestimmte Fragen zu prüfen, darüber zu berichten und ge-
gebenenfalls Antrag zu stellen; dem Gemeinderat wird ein Prüfauftrag er-
teilt. 
 
Das Hauptanliegen der Motion, dem der Gemeinderat offen gegenüber-
steht, beinhaltet einen Prüfauftrag. Diesen will der Gemeinderat im Sinne 
der vorstehenden Ausführungen angehen und weiter vorantreiben.  
 
Hingegen lehnt es der Gemeinderat ab, vom Grossen Gemeinderat noch 
vor Beendigung der Prüfung bereits den festen Auftrag zu erhalten, diesem 
mindestens einen Umsetzungsvorschlag zu unterbreiten. 
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3 ANTRAG 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen 
Gemeinderat daher, folgenden 
 

Beschluss 
 
zu fassen: 
 
Überweisung als Postulat. 

 
 
Muri bei Bern, 17. Februar 2020 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident Die Sekretärin-Stv. 
 
 
 
Thomas Hanke Corina Bühler 
 
 
 




